
Rüdesheim, 26. Januar 2026 

 

WICHTIG: 

Hinweis ab 01.01.2026: 

Umsatzsteuer Speisen/Getränke und Aufzeichnung 

bei offener Ladenkasse 
 

«Anrede» 

zum 01.01.2026 gilt für Speisen in der Gastronomie der ermäßigte Umsatzsteuersatz, während Getränke weiterhin 

dem Regelsteuersatz unterliegen. 

Bite stellen Sie sicher, dass die Umstellung in Ihrer Kasse und in der laufenden Dokumenta�on korrekt umgesetzt 
wird. Bei Verwendung einer offenen Ladenkasse sind Speisen und Getränke getrennt aufzuzeichnen. Die 
Tageseinnahmen sind separat je Steuersatz zu erfassen und auszuweisen (jeweils Neto, Umsatzsteuer, Bruto), 

damit die umsatzsteuerliche Behandlung jederzeit nachvollziehbar dokumen�ert ist. 

Bei Fragen zur prak�schen Umsetzung oder zur Einordnung einzelner Produkte unterstützen wir Sie gerne. 
 

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.  

 

 

Herzliche Grüße aus Rüdesheim 

 

 

Ihr Steuerberatungs-Team 

 

 

 

Dipl.-Betriebswirt (FH) Patrick Weber 

Steuerberater 
 

Nahestrasse 58 

55593 Rüdesheim 
 

Telefon: 0671 / 92 89 95 10 

Telefax: 0671 / 92 89 95 11 

WhatsApp: 0151 / 56 04 96 68 
 

E-Mail : kontakt@steuerberatung-nahe.de 

Home   : www.steuerberatung-nahe.de 

mailto:kontakt@steuerberatung-nahe.de
http://www.steuerberatung-nahe.de/
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